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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 

federführenden Ausschuss für Wirtschaft und Währung, folgende Vorschläge in seinen 

Entschließungsantrag zu übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass die Berücksichtigung der geschlechtsspezifischen Dimension für 

die Umsetzung der Kernziele der Strategie Europa 2020 von wesentlicher Bedeutung ist, 

da Frauen die größte Reserve an bislang ungenutztem Erwerbspersonenpotenzial und die 

Mehrheit der in Armut lebenden Menschen in der EU bilden; in der Erwägung, dass 

sowohl dem Gender-Mainstreaming als auch den Maßnahmen zur Verwirklichung der 

Gleichstellung von Männern und Frauen im Rahmen des Prozesses des Europäischen 

Semesters besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden muss; 

B. in der Erwägung, dass die Spar- und Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zu einer 

Verschlechterung der Stellung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt und einer wachsenden 

Armut unter Frauen geführt haben, da sie steigende Arbeitslosigkeit, zunehmende 

finanzielle Unsicherheit, niedrigere Löhne und Gehälter, Kürzungen im öffentlichen 

Sektor und bei den Sozialleistungen und insbesondere die Einschränkung von 

Steuervorteilen für die Kinderbetreuung zur Folge hatten; 

C. in der Erwägung, dass mittels einer stärkeren und effektiveren Nutzung der Fähigkeiten 

von Frauen das Wachstumspotenzial, das in der Verflechtung zwischen der Teilhabe von 

Frauen am Arbeitsmarkt, den Geburtenraten und der wirtschaftlichen Entwicklung liegt, 

ausgeschöpft werden könnte; 

D. in der Erwägung, dass eine ausgewogenere Einbindung von Frauen in den Arbeitsmarkt 

und eine breitere Anerkennung ihrer Fähigkeiten sowohl den Grundsätzen der 

Gerechtigkeit, als auch den Kriterien der wirtschaftlichen Effizienz sowie der 

Beschäftigungsförderung und Produktionssteigerung gerecht würde; 

1. empfiehlt, dass die Fachausschüsse des Europäischen Parlaments, einschließlich des 

Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter (FEMM), 

unter ihren Mitgliedern einen ständigen Berichterstatter ernennen, der den Arbeitsablauf 

im Zusammenhang mit dem Europäischen Semester innerhalb des 

Europäischen Parlaments begleitet und den für die Ernennung zuständigen Ausschuss 

regelmäßig über diese Tätigkeiten unterrichtet; 

2. fordert das zuständige Mitglied bzw. die zuständigen Mitglieder der Kommission auf, die 

geschlechtsspezifischen Aspekte des Jahreswachstumsberichts jedes Jahr mit dem 

Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter zu erörtern; 

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Aspekt der Gleichstellung der Geschlechter in den 

Ablauf des Europäischen Semesters einzubinden und den Bedürfnissen und der Lage von 

Frauen bei der Umsetzung der in dem Jahreswachstumsbericht enthaltenen politischen 

Vorgaben Rechnung zu tragen; lobt die Mitgliedstaaten, die die geschlechtsspezifische 

Dimension im ersten Europäischen Semester als Querschnittsaufgabe in ihre nationalen 

Reformprogramme (NRP) eingebunden haben und Frauen bei der Konzeption und 



 

PE465.000v02-00 4/7 AD\872742DE.doc 

DE 

Überwachung von Maßnahmen in dem Bereich Beschäftigung, Bekämpfung der Armut 

und Bildung besondere Aufmerksamkeit einräumen; ist enttäuscht über die 

Mitgliedstaaten, die in ihren nationalen Reformprogrammen in keiner Weise auf 

geschlechtsspezifische Aspekte eingehen; 

4. schlägt vor, das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen stärker in sämtliche Phasen 

des Europäischen Semesters einzubeziehen; bringt seine Hoffnung zum Ausdruck, dass 

das Institut in der Lage sein wird, sich der Lösung des Problems eines Mangels an 

verlässlichen, systematischen und vergleichbaren geschlechtsspezifischen Daten und 

Informationen in der Europäischen Union und in den einzelnen Mitgliedstaaten 

anzunehmen, sobald es mit voller Kapazität einsatzfähig ist; 

5. fordert den Rat auf, sicherzustellen, dass der Ausschuss für die Rechte der Frau und die 

Gleichstellung der Geschlechter nach der Vorlage der länderspezifischen Leitlinien durch 

die Kommission die geschlechtsspezifischen Aspekte der nationalen Reformprogramme 

und länderspezifischen Leitlinien mit dem zuständigen amtierenden Vorsitz des Rates 

Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz (EPSCO) erörtern kann; 

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, die wirksame Einbeziehung von Organisationen der 

Zivilgesellschaft einschließlich von Frauenorganisationen in die Ausarbeitung, 

Umsetzung und Bewertung der NRP sicherzustellen; 

7. fordert die Kommission auf, die Bewertung der nationalen Reformprogramme in der 

gesamten EU auf gemeinsame und einheitliche Bezugsgrößen zu stützen, einschließlich 

der Verfügbarkeit einer für alle Bürger zugänglichen und erschwinglichen Betreuung von 

Kindern, pflegebedürftigen älteren Menschen und Menschen mit Behinderung, des 

Anspruchs auf Pflegeurlaub und von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Berufs- und 

Privatleben, und dafür einzutreten, dass die NRP geschlechtsspezifische Fragen stärker 

berücksichtigen und der wirtschaftlichen Lage von Frauen Rechnung tragen; fordert die 

Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Erwerbsbeteiligung von Frauen auf 

Grundlage der wöchentlichen Arbeitszeit, der Vertragsformen sowie der finanziellen 

Unabhängigkeit von Frauen zu überwachen; 

8. fordert die Kommission auf, von den Mitgliedstaaten gesonderte nationale Zielvorgaben 

für die Beschäftigungsquoten von Männern und Frauen zu verlangen und sie 

aufzufordern, ihren Berichten über Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele der 

Strategie Europa 2020 nach Geschlechtern getrennte Daten zugrunde zu legen;  

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, in ihren NRP qualitative Zielvorgaben für den Abbau des 

geschlechtsspezifischen Lohngefälles, die Förderung unternehmerischer Initiativen von 

Frauen und die Schaffung von Betreuungsmöglichkeiten für Kinder und ältere Menschen 

festzulegen; 

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, in ihren NRP konkrete quantitative Ziele für die 

Beschäftigungsquote von Frauen allgemein sowie spezifische Maßnahmen für Gruppen 

von Frauen mit sehr niedriger Erwerbsquote wie etwa junge und ältere Frauen, 

Migrantinnen, Frauen mit Behinderungen, alleinerziehende Mütter und Roma-Frauen 

festzulegen; 



 

AD\872742DE.doc 5/7 PE465.000v02-00 

 DE 

11. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Zivilgesellschaft, die 

Sozialpartner und die Öffentlichkeit allgemein für die Kernziele der Strategie 

Europa 2020 und die nationalen Zielvorgaben unter Einschluss von nach Geschlechtern 

aufgeschlüsselten Beschäftigungszielen zu sensibilisieren; 

12. fordert die Kommission auf, die Zivilgesellschaft und die Sozialpartner zur Ausarbeitung 

eines jährlichen Schattenberichts über die Fortschritte der Mitgliedstaaten in Hinblick auf 

die Kernziele und die Umsetzung der in den nationalen Reformprogrammen 

vorgeschlagenen Maßnahmen anzuhalten, die mit den Schattenberichten über die 

Anwendung des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der 

Frau (CEDAW) vergleichbar sind; 

13. fordert die Kommission auf, die Möglichkeiten des Austauschs bewährter einzelstaatlicher 

Verfahren, u. a. zur Geschlechterdimension der Strategie Europa 2020, im Verhältnis 

zwischen der Zivilgesellschaft und den nationalen Parlamenten auszubauen und zu 

verbessern, beispielsweise indem alle drei Jahre vor Überarbeitung der Leitlinien eine 

Sitzung einberufen wird; 

14. betont, dass den Problemen Arbeitslosigkeit, Armut und soziale Ausgrenzung, von denen 

hauptsächlich Frauen betroffen sind, Priorität eingeräumt werden muss, weshalb 

nachhaltigen, qualitativ hochwertigen und mit Rechten einhergehenden Arbeitsplätzen, 

Investitionen sowie qualitativ hochwertigen öffentlichen Dienstleistungen, die die soziale 

Integration insbesondere in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Kinderbetreuung, 

Betreuung pflegebedürftiger Menschen, öffentlicher Verkehr und soziale Dienste 

gewährleisten, Vorrang einzuräumen ist; 

15. stellt fest, dass die Qualität der NRP im ersten Europäischen Semester in Bezug auf 

Konkretheit, Durchführbarkeit und Umfang große Unterschiede aufweist, und fordert die 

Kommission auf, die qualitativ besten NRP zum Standard für die nächsten Europäischen 

Semester zu erheben; 

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Bemühungen um die Erhöhung der 

Frauenerwerbsquote insbesondere durch Investitionen in Maßnahmen zur Vereinbarkeit 

von Beruf und Betreuungstätigkeit zu verstärken; 

17. bekundet seine Besorgnis über die sozialen Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise für 

Frauen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf sicherzustellen, dass die 

Haushaltskonsolidierung mit der sozialen Dimension der Strategie Europa 2020 und den 

Beschäftigungsleitlinien im Einklang steht; fordert die Kommission auf, die 

Auswirkungen von Sparmaßnahmen auf die Gleichstellung der Geschlechter, die 

Frauenerwerbsquote und die Frauenarmut zu prüfen; 

18. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die in den NRP angekündigten 

einzelstaatlichen politischen Maßnahmen und Ziele insgesamt ein ausreichend ehrgeiziges 

Niveau erreichen, um die Kernziele der Strategie Europa 2020 zu verwirklichen; bringt 

seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass dies im Rahmen des ersten Europäischen 

Semesters nicht der Fall gewesen ist; fordert die Kommission auf sicherzustellen, dass alle 

Mitgliedstaaten entsprechend ihren Fähigkeiten zu den Kernzielen beitragen. 
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